
413.112
Mittel- und Berufsschullehrervollzugsverordnung 
(MBVVO)
(Änderung vom 26. Oktober 2016)

Der Regierungsrat beschliesst:

Die Mittel- und Berufsschullehrervollzugsverordnung vom 26. Mai 
1999 wird wie folgt geändert: 

Lohn-
erhöhungen

§ 11.    1 In den Lohnstufen 3, 5, 7, 9, 11 und 12 wird der Lohn auf 
den 1. April des folgenden Kalenderjahres um eine Stufe erhöht, sofern
die Lehrperson in der Mitarbeiterbeurteilung mit «Gut» qualifiziert 
worden ist. Mit der Qualifikation «Sehr gut» kann zudem eine Indivi-
duelle Lohnerhöhung um eine weitere Stufe gewährt werden.

Abs. 2–4 unverändert.

Im Namen des Regierungsrates
Der Präsident: Der Staatsschreiber: 
Mario Fehr Beat Husi

Rechtskraft und Inkrafttreten

Diese Änderung ist rechtskräftig und tritt am 1. Januar 2017 in Kraft 
(ABl 2016-11-04).
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